
Konferenz am 13.6.2024 
 

ELGA und e-Health Jahresarbeitsprogramm inkl. Budget – Teil 2 und Teil 3 
inkl. Projekt Moped 
 

 Folgende Budgets auf dem ELGA und e-Health-Verrechnungskonto werden genehmigt 
(in Euro):  

a. Gesellschafterzuschuss an die ELGA GmbH (T 2 u.3)                   

b. Gesellschafterzuschuss an die ELGA GmbH (Moped)                   

c. Dotierung Zahlstelle ELGA GmbH                                                    

d. Umsetzungen durch Länder                                                              

e. Umsetzungen durch das BMSGPK                                                   

f. Umsetzungen durch SV, DVSV, ITSV und SVC                             

g. e-Befund Schreiben (Leistung der SVC)                                          

h. Vorstudie Berechtigungssystem (Leistungen ITSV)                         

i. Vorstudie Berechtigungssystem (Leistungen SVC)                             

j. Gesellschafterzuschuss an die ELGA GmbH (PR)                            

 

 Für die Position (f) gilt, dass die IST-Kosten zu 2/3 von den Systempartnern ersetzt 
werden. 

 Die Positionen (h) bis (j) sind im ELGA und e-Health Jahresarbeitsprogramm 2024 – Teil 2 
und Teil3 (in der Position f) erfasst, und die SV kann um diese Beträge entlastet werden.  

 Für folgende Budgetpositionen hat die Konferenz am 15.12.2023 ein Budget beschlossen. 
Dieses wird nicht mehr benötigt. Der entsprechende Budgetbeschluss ist daher 
aufzuheben.  

o Patientenverfügung (Leistungen SVC)   

o Patientenverfügung (Leistungen ITSV) 

 Der zusätzliche Verbandsbeitrag ist für 2024 vorzuschreiben:  

o Von diesem entfällt ein Teil auf die Krankenversicherungsträger. 

o Ein Guthaben aus dem Saldo von Umwidmungen, e-Impfpass und 

    PR-Kosten ist unter allen Sozialversicherungsträgern aufzuteilen.  

Verlängerung einer Geschäftsführungsfunktion in der SV-Chipkarten Betriebs- und 
Errichtungs-Gesellschaft mbH – SVC  

Die Vertreter des Dachverbandes in den Gesellschaftergremien der SVC haben mit Frau 

Mag.a Ursula Weismann einen Vertrag über die Verlängerung ihrer Geschäftsführertätigkeit 
bis 31. Dezember 2029 auf Grundlage des bestehenden Vertrages abzuschließen. 

Novocure Österreich GmbH, Therapie mit Optune bei Glioblastom; Abschluss eines 3. 

Zusatzprotokolls zum Rahmenvertrag 

Mit der Novocure Österreich GmbH in 1100 Wien, c/o BDO QBC 4, Am Belvedere 4 ist ein 
3. Zusatzprotokoll zum Rahmenvertrag abzuschließen. 



Nominierung eines Ersatzmitgliedes der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK) 

Herr Dr. Andreas STUMMER wird mit 30. Juni 2024 als stellvertretendes Mitglied der HEK 
abbestellt.  

Frau Dr.in Ines HAUSER-HERZ, MBA wird mit 1. Juli 2024 als stellvertretendes Mitglied der 
HEK bestellt. 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen: Gewährung von Rechtsschutz 

Der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen wird im gegenständlichen Verfahren 

(einschließlich allfälliger ordentlicher und außerordentlicher Rechtsmittel und anderer 

Rechtsbehelfe) Rechtsschutz gewährt, unter der Bedingung, dass die weitere Vorgangsweise 

mit dem Dachverband (insbesondere auch hinsichtlich etwaiger höchstgerichtlicher 

Verfahren, Vergleiche, Rechtsmittelverzichte) jeweils im Vorhinein abgestimmt wird. 

Verlängerung der Rahmenkooperation mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) 

von 2025-2027 

1. Die Konferenz ermächtigt das Büro, nach Vorabstimmung mit den SV-Trägern über die 
Plattform WRInt, mit dem IHS einen Drei-Jahres-Rahmenvertrag (2025-2027) abzuschließen. 
Der Betrag soll ab 2026 jährlich mit der Inflationsrate valorisiert werden.  

2. Die unter Punkt 1 genannten Kooperationskosten sind im Verhältnis ihrer Verbands-
beitragspunkte auf alle Sozialversicherungsträger aufzuteilen.  

Neufassung Gesellschaftsvertrag der ELGA GmbH und Syndikatsvertrag 

Der Vertreter der Sozialversicherung wird ermächtigt, den Gesellschaftsvertrag der  
ELGA GmbH und den Syndikatsvertrag am 28.06.2024 in der Generalversammlung der 
ELGA GmbH in der Fassung der beiliegenden Verträge zu unterfertigen. 

Beschlussfassung über den Zielsteuerungsvertrag auf Bundesebene für die Jahre 

2024-2028 

1. Die Konferenz der Sozialversicherungsträger stimmt dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag 
für die Jahre 2024 bis 2028 zu.  

2. Der Bundes-Zielsteuerungsvertrag für die Jahre 2024 bis 2028 ist satzungsmäßig zu 
unterfertigen. 

 


